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Unvorstellbare Mengen atomarer und chemischer
Waffen bedrohen auch die Schweiz

Die gegnerische Verwendung von Massenvernichtungsmitteln — unter diesen Begriff fal-
len atomare Waffen, sowie chemische und biologische Kampfstoffe — ist sehr wahrschein-
lieh. Unsere Armee, wie der Zivilschutz müssen deshalb für einen solchen Fall gewappnet
sein. Denn es sind vor allem prophylaktische Massnahmen, welche grösstmögliche Über-
lebenschancen bieten. Ausbildung und Schutzmaterial muss deshalb ständig den neuesten
Gegebenheiten angepasst werden. rr
Unter den Begriff ABC Waffen fallen ei-
nerseits die Atomwaffen (A), anderer-
seits die biologischen- (B) und die chemi-
sehen (C) Kampfstoffe. Während A-Waf-
fen auf dem Prinzip der Kernspaltung be-
ruhen, geht es bei C-Waffen um den Ein-
satz chemischer Verbindungen oder ein-
facher ausgedrückt um Gifte. Schliesslich
versetzen die biologischen Kampfstoffe
den Gegner in die Lage, durch den Ein-
satz von Bakterien Krankheiten und Seu-
chen zu verbreiten.
Als modernste Kampfstoffe, welche bei
einem Kriegsfall mit aller Wahrschein-
lichkeit eingesetzt würden, gelten heute
ohne Zweifel die Nervengifte. Man
spricht in Fachkreisen davon, dass allein
in der Sowjetunion mehrere hunderttau-
send Tonnen dieser extrem giftigen Waf-
fen lagern. Diese Tatsache wiegt um so
schwerer und bedrohlicher, wenn man
bedenkt, dass auch schon allerkleinste
Mengen von Chemikalien wie Tabun, Sa-
rin Soman oder auch V-Stoffe - so heisst
ein der gängigen Nervengifte - für Lebe-
wesen innert Minuten zum Tode führt.
Und unter «allerkleinste Mengen» hat
man sich nun tatsächlich nur einen
Bruchteil eines Tropfens vorzustellen. Ei-
ne immense und verheerende Wirkung
also, welche ein Giftkrieg haben könnte.
Die Hinterlist der Waffe Nervengift
kommt aber auch damit zum Ausdruck,
dass sie durch die Sinnesorgane nicht
wahrnehmbar ist. Erst Vergiftungser-
scheinungen an Betroffenen lassen er-
kennen, dass Nervengifte zum Einsatz
gekommen sind. Sie äussern sich vorerst
mit Tränen-, Nasen- und Speichelfluss,
gefolgt von Schweissausbrüchen. Dazu
kommen Sehstörungen, Augenschmer-

zen sowie starke Kopfschmerzen und
Atemnot. In einer späteren Phase wird
die Muskulatur zu zittern und zucken be-
ginnen, der Betroffene wird erbrechen
und der Harn- und Stuhlabgang wird
nicht mehr kontrollierbar sein.
Nur sekundenschnelles Reagieren kann
in einer solchen Situation - wenn über-
haupt - das Überleben ermöglichen. Wer
nicht in der Lage ist, sich des Giftes zu
entledigen, Atropin zu spritzen oder al-
lenfalls sogar künstlich beatmet wird, der
wird durch Atemlähmung oder durch ei-
nen Kreislaufkollaps unweigerlich ums
Leben kommen.
Sie stehen aber nicht allein da, die Ner-
vengifte. Ebenso hinterlistig und gefähr-
lieh ist die Wirkung von Haut- (Yperit),
Blut- (Blausäure) und Lungengiften
(Phosgen). Dazu kommen noch die Psy-
chokampfstoffe, deren Wirkung die
Handlungsweise des Gegners beein-
trächtigen soll.
Nicht minder bedrohlich lastet das unge-
heure Potential an nuklearen Waffen auf
uns. Die Zerstörungskraft der vorhande-
nen Mittel wird auf ca. 20 000 Megaton-
nen geschätzt, was ungefähr 1,5 Millio-
nen Mal derjenigen Menge entspricht,
welche damals die Bombe von Hiroshima
aufwies. Die Bedrohung besteht für unser
Land vor allem darin, dass wir von einem
sekundären radioaktiven Ausfall betraf-
fen werden könnten. Die schwerwiegen-
den Folgen radioaktiver Verstrahlung
sind allseits bekannt. Sie könnten aber
schliesslich auch demjenigen zum Ver-
hängnis werden, welcher sie einsetzt.
Fachleute messen deshalb dem Einsatz
atomarer Waffen eher zweitrangige Be-
deutung bei.
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Wo lauert Gefahr?
Wo Mehrfachraketenwerfer oder Rohr-
artillerie auffährt, ist die Möglichkeit des
Einsatzes von chemischen Kampfstoffen
sehr gross. Doch stehen für den Einsatz
auch Flugzeuge sowie Boden-Boden Ra-
keten und Lenkwaffen zur Verfügung.
Schliesslich können auch Minen Kampf-
Stoffe enthalten. Äusserst perfide sind die
beiden Einsatzmöglichkeiten von Ner-
vengiften. Sie können in flüchtiger Form
(gasförmig) oder sesshaft (tropfenweise)
ins Gelände abgegeben werden. Beim
flüchtigen Einsatz wird das Gift massiv
und überraschend ins Ziel gebracht. Eine
stark konzentrierte Wolke kann dermas-
sen viel Gift enthalten, dass allein ein
Atemzug zum Tode führen kann. Dabei
können witterungsbedingte Einflüsse po-
sitive, unter Umständen aber auch nega-
tive Einwirkungen haben.
Auch beim sesshaften Kampfstoff ist die
Überraschung unser grösster Feind. Fein-
ste Tröpfchen des Giftes verteilen sich
auf alles, was sich ungeschützt im Freien
aufhält. Ungeschützte Hautpartien, wel-
che mit einem Hautgift in Berührung
kommen, können schwerste Vergiftun-
gen nach sich ziehen. Diese Gefahr be-
steht beim alleinigen Berühren von ver-
gifteten Materialien. Nur äusserste Diszi-
plin in der Anwendung des Schutzmate-
rials kann letztlich Leben erhalten. Ein-
schränkungen in der Handlungsfreiheit
durch das Tragen von Maske, Schutz-
Überwurf und -Handschuhen, sowie die
gezielte Anwendung des Entgiftungspul-
vers müssen in Kauf genommen werden.

Eiskalte Taktik
Generell wird sich die zukünftige Ent-
wicklung voraussichtlich auch in Rieh-
tung der Toxine bewegen. Zumindest
weisen die neuesten Erfahrungen aus
Afghanistan darauf hin.
Man wird auch versuchen, den sesshaften
Kampfstoff noch sesshafter zu machen,
ist aber auf der anderen Seite ebenso
interessiert, flüchtige Gifte in noch flüch-
tigerer Form zu produzieren.
Eiskalt aber - und dies könnte grosse
Probleme im Bereiche der Schutzmass-

nahmen zur Folge haben - ist die neuar-
tige Einsatzdoktrin, wo zeitlich gestaffelt
zwei verschiedenartige Gifte eingesetzt
werden. Der Angreifer verbreitet in der
ersten Phase einen relativ harmlosen
Kampfstoff wie beispielsweise hautjuk-
ken verursachendes Nesselgift, oder
dann ein Gift, welches wie Brechmittel
wirkt. Beide Stoffe zwingen die Betroffe-
nen früher oder später die Schutzmaske
auszuziehen. Der Einsatz des zweiten,
nun tödlich wirkenden Kampfstoffes fällt
genau in diese Phase, wo der Angegriffe-
ne für kurze Zeit ungeschützt und dem
Gift ausgesetzt ist. Die Folgen kann sich
jeder selbst ausrechnen. Weitere For-
schungen gehen heute darauf hinaus,
Stoffe zu entwickeln, welche die ge-
bräuchlichen Schutzmaskenfilter durch-
brechen. Noch scheint man aber in dieser
Beziehung nicht soweit zu sein.
Bis heute jedenfalls war man auf der
Schutzseite noch jeder Entwicklung auf
dem Gebiete der C-Waffen gewachsen.
Ob dies allerdings auch in weiterer Zu-
kunft der Fall sein wird, bleibe dahinge-
stellt.

Wehrmann ist nicht ungeschützt
Der grösste Schutz ist und bleibt derjeni-
ge, welcher den Gegner - zum Beispiel
durch vorbeugend getroffene Massnah-
men - davon abhält, chemische Waffen
überhaupt einzusetzen. Dies kann dann
der Fall sein, wenn von einem geplanten
Einsatz - eines voraussehbar geringen
Erfolges wegen - abgesehen wird. Früh-
zeitig erstellter Schutz sowie hoher Aus-
bildungsstand der Truppe und gutes
Schutzmaterial kann eine solche Dissua-
sionswirkung haben.
Jeder Wehrmann verfügt über eine per-
sönliche ABC-Schutzmaske, deren Filter
alle heute bekannten Gifte, mit Ausnah-
me von Kohlenmonoxyd, zurückhält. Ein
guter Schutz der Atemwege ist also gege-
ben. Schutzüberwurf und -Handschuhe
versetzen den Wehrmann zudem in die
Lage, die Haut vom Kontakt mit flüssigen
Kampfstoffen zu schützen. Die Beweg-
lichkeit wird durch das Tragen der Ausrü-
stung zwar wohl herabgesetzt, doch ist es
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möglich, praktisch sämtliche Funktionen
auch in diesem erschwerten Zustand fort-
zusetzen. Auch die Bedienung der Waf-
fen bleibt durchaus gewährleistet. Wenn
trotz allem ein Kontakt mit flüssigem Gift
erfolgt sein sollte, kann dieses mit dem ei-
gens dafür entwickelten Entgiftungspul-
fer neutralisiert werden. Spezielles Nach-
weispapier, welches das Vorhandensein
von flüssigen Kampfstoffen sofort an-
zeigt, ist eine weitere wertvolle Hilfe für
den Wehrmann. Ständiges Überwachen
des Papiers verhindert, dass der allfällige
Einsatz von flüssigen Kampfstoffen un-
bemerkt erfolgen kann.
Wichtigstes Element sind und bleiben
letztlich die prophylaktischen Massnah-
men. Sie sind das A und O in einem Gift-
krieg. Rechnet man doch bei vorbeugen-
dem Verhalten der Truppe bei einem An-
griff mit flüchtigen oder sesshaften
Kampfstoffen nur noch mit Ausfällen von
unter 5 Prozent im Zielgelände. Man
wird deshalb nicht umhin kommen, die
Schutzmaske noch häufiger zu tragen
und sich die Arbeit in der Schutzausrü-
stung ganz einfach angewöhnen müssen.
Richtige, zeitgerechte Anwendung der
diversen Schutzartikel gibt jedem Ein-
zelnen eine grösstmögliche Chance, ei-
nen Giftkrieg zu überleben.

In der Praxis
Dass es sich auch unter AC-Schutzbedin-
gungen weiterarbeiten lässt, haben die
Rekruten der Inf RS 203 bewiesen. Füsi-
liere wie Mitrailleure konnten, nachdem
der C-Alarm ausgelöst und die entspre-
chenden Schutzmassnahmen getroffen
waren, ihren Auftrag dennoch weiterfüh-
ren. Nach kurzer Zeit lagen sie wieder
schussbereit in den Stellungen an den
Waffen, gruben erneut Löcher. Vom
Kampfstoff Betroffene gingen sofort an
die Entgiftungsarbeiten. Schutzanzug,
Waffe und Geräte wurden mit dem Ent-
giftungspulver vom Kampfstoff befreit.
«Je schneller dies geschieht, um so bes-
ser!», meint ein Rekrut. Er weiss, dass die
Gefahr des Durchdringens der Kampf-
Stoffe, auch durch die Schutzanzüge la-
tent ist.

Die Rekruten waren sich darin einig, den
Abwehrkampf auch in der AC-Ausrüs-
tung führen zu können. «Allerdings sind
grössere körperliche Leistungen wegen
der Behinderung durch die Maske nicht
möglich» meint ein Korporal, «man hat
dafür viel zu wenig Luft.»

Verbotener Ersteinsatz
Verschiedene internationale Verträge
und Abkommen verbieten in irgend ei-
ner Weise den Einsatz von chemischen
und biologischen Kampfmitteln, wobei
in der Auslegung der Ersteinsatz gemeint
ist, Vergeltung dagegen bleibt vielfach
vorbehalten. Wichtigstes Dokument in
der Reihe der von der Schweiz unter-
zeichneten oder ratifizierten Abkommen
und Verträge ist ohne Zweifel das «Gen-
fer Protokoll vom 17. Juli 1925 über das

Internationale Abkommen und
Verträge, an welchen die Schweiz
mitbeteiligt ist.

- Protokoll über das Verbot der Verwen-
dung von erstickenden, giftigen oder
ähnlichen Gasen sowie von bakteriolo-
gischen Mitteln im Kriege (vom
17. 6.25), in Kraft getreten für die
Schweiz am 12. 7. 32;

- Bundesbeschluss betreffend zwei Ab-
kommen gegen Massenvernichtungs-
waffen auf und unter dem Meeres-
grund und biologische und Toxinwaf-
fen (vom 26. 6. 73);

- Abkommen zwischen der Schweizeri-
sehen Eidgenossenschaft und der in-
ternationalen Atomenergieorganisa-
tion über die Anwendung von Siehe-
rungsmassnahmen im Rahmen des

Vertrages über die Nichtverbreitung
von Kernwaffen (vom 6. 9. 78);

- Bundesbeschluss betreffend die Ge-
nehmigung des Abkommens über das
Verbot von Kernwaffenversuchen in
der Luft, im Weltraum und unter Was-
ser (vom 18. 12. 63);

- Vertrag über die Nichtverbreitung von
Kernwaffen (vom 1. 7. 68, in Kraft ge-
treten für die Schweiz am 9. 3. 77).
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Verbot der Verwendung von ersticken-
den, giftigen oder ähnlichen Gasen sowie
von bakteorologischen Mitteln im Krie-
ge» welches für die Schweiz am 12. Juli
1932 in Kraft getreten ist. Doch eben, nur
die Verwendung ist verboten, von Lage-
rung und Produktion schweigen sich die
Papiere aus. Einige Staaten haben sogar
Vorbehalte angebracht, in welchen sie
klar und deutlich die Möglichkeit einer
Vergeltung mit chemischen Waffen offen
lassen.
Der landesübliche Spruch, dass Papier
geduldig sei, hat leider auch hier seine
Richtigkeit. Denn leider weisen Erfah-
rungen aus Konflikten neuester Zeit dar-
aufhin, dass chemische Kampfstoffe zum

Einsatz gekommen sind. Unter dem Titel
«Moskaus Giftkrieg» - Beweise von
Scheusslichkeiten auf dem Schlachtfeld
- berichtet der amerikanische «Back-
grounder» (Februar 82) von Akten des
Staatsdepartements, welche Beweise von
über 50 sowjetischen Angriffen mit che-
mischen Waffen in Afghanistan enthal-
ten sollen. Festgestellt wurden - so der
Bericht weiter - verschiedene Gifte, wo-
bei auch unter dem Namen «Yellow
Rain» bekannt gewordene Kampfstoff
zum Einsatz gekommen sein soll. Haut-
blasen, Nasenbluten sowie blutendes
Augentränen waren noch die geringsten
Folgen bei den Betroffenen.

Bild und Text: Eugen Egli

257


	Unvorstellbare Mengen atomarer und chemischer Waffen bedrohen auch die Schweiz

